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TOP 23b: 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des Bundesnatur-
schutzgesetzes 

Drucksache: 243/19 

I. Zum Inhalt des Gesetzentwurfes 

Die Rückkehr des Wolfs (Canis lupus) nach Deutschland und die bislang posi-

tive Bestandsentwicklung sind als Erfolg des Artenschutzes zu begrüßen. Zu-

gleich leistet auch die Weidetierhaltung einen unverzichtbaren Beitrag zur 

Landschaftspflege und zum Naturschutz. Sie muss auch dort in Zukunft sicher-

gestellt bleiben, wo durch Zuwanderung des Wolfs vermehrt Zielkonflikte auf-

treten. Zur Abwehr von Schäden an Nutztieren ist der Herdenschutz von aus-

schlaggebender Bedeutung. Zudem hat die Sicherheit der Menschen stets  

oberste Priorität. 

Das Gesetz verfolgt das Ziel, die Rechtssicherheit bei der Erteilung von Aus-

nahmen von den artenschutzrechtlichen Zugriffsverboten zu erhöhen. Beim 

Vollzug des Bundesnaturschutzgesetzes hat sich in der Praxis zudem der Bedarf 

ergeben, spezifische Regelungen zum Umgang mit dem Wolf zu treffen. Das 

Füttern von Wölfen soll zur Prävention einer Gewöhnung an den Menschen 

(Habituierung) und damit verbundenen Risiken verboten werden. Die Rechtssi-

cherheit für Verwaltungsentscheidungen bei Nutztierrissen soll auch für Fälle 

erhöht werden, bei denen unklar ist, welcher Wolf konkrete Schäden verursacht 

hat.  

Zudem soll die freiwillige Mitwirkung von Jagdausübungsberechtigten bei der 

Durchführung von durch artenschutzrechtliche Ausnahmeentscheidungen zuge-

lassenen Entnahmen von Wölfen geregelt werden. Die Einbringung von Haus-

tiergenen in die Wildtierpopulation durch Wolfshybride ist ebenfalls problema-

tisch. Daher soll eine Entnahme dieser Hybride durch die zuständige Natur-

schutzbehörde vorgesehen werden.  
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Das Gesetz enthält eine Ergänzung des Bundesnaturschutzgesetzes um die oben 

beschriebenen Regelungen. 

II. Empfehlungen der Ausschüsse 

Der federführende Ausschuss für Umwelt, Naturschutz und nukleare  

Sicherheit und der Ausschuss für Agrarpolitik und Verbraucherschutz

empfehlen dem Bundesrat, zu dem Gesetzentwurf Stellung zu nehmen.  

Die Empfehlungen der Ausschüsse sind aus Drucksache 243/1/19 ersichtlich.  


